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Z.UT Industriegesellschaft auf die Versorgung des
KIRCHENRECHI Klerus und die Erhaltung kirchlicher FEinrichtun-

SCH berücksichtigt. Verdeutlicht wird dies UrTC
KÖLLER JANJA, Die Klerikerbesoldung In detaillierte Ausführungen über diözesane wIıe

rnien 00n Marıa Theresia bis 1939 Wien, 1995 zivile Verwaltungs- und Gerichtsentscheidungen
Brosch. Blick auf das Ichlıiche Leben einschliefßlich

mancher damuıt verbundener {fsstände.Die rage der Kirchenfinanzierung ist auf der
aktuellen kirchenpolitischen Tagesordnung. Da- Besonders wertvoll erscheinen die Begriffsklä-
bei werden die unterschiedlichsten msetzun- rungen hinsichtlich der Religionsfondsvermögen

SOWIEe des eute kaum mehr bekannten BeneFfi-SCH, WI1e sS1ie sich Nein europäischen Kaum
finden, uch Anderungswünsche ım deutsch- zialsystems, das zwar  universalrechtlich abge-
sprachigen Kaum vorgeschlagen und 1SKuUe] schafft und 1mM nicht mehr enthalten

diesem Zusammenhang mag eın Blick die ist, für Österreich jedoch partikularrechtlich
Geschichte mehr als IUr bereichernd se1in, weil immer noch e  4 steht. So werden neben
die Kirchensteuer- beziehungsweise Kirchenbei- iıner klaren Unterscheidung des Pfarrpfründe-
tragssysteme LUr auf dem intergrund der VOI- und Pfarrkirchenvermögens uch Fragen VOI

gängigen Entwicklung auch hinsichtlich des ent, Mortuarien, Robotdiensten eic. ehan-
Verhältnisses VO]  - Kirche und 'aa‘ eine Erklä- delt, ber uch die ursprüngliche Bedeutung VO]  3

finden und 15 zurückliegenden Fehl- Stolgebühren und Meßstipendien erläutert Be-
entwicklungen lernen sollte. Deshalb die die zZV  W  Va volkskirchlich noch Verwen-
VoN Tanja Koller vorgelegte Untersuchung über dung sind, wenngleich s1ie durch das derzeit

geltende Kirchenbeitragssystem zuweilen als ob-die Klerikerbesoldung Kärnten L1IUT scheinbar
Weß VO!]  3 der derzeitigen Debatte un die mater1- SOLE) angesehen werden. urch das Statistiken
en Grundlagen für die pastoralen Aufgaben graphisch übersichtlich autbereitete Archivmate-
der Kirche eute. Die 1mM ahmen der „Publikatio- ral erfahren diese ihrer Bedeutung eute

noch schwer nachvollziehbaren Finanzlierungs-% des Insti:tuts für kırchliche Zeıtgeschichte (Serie
Studien, okumentationen, VO!] erna- elemente eine anschauliche Darlegung. Zugleich

tionalen Forschungszentrum für Grundfragen werden Durchgang durch mehr als eın
der Wissenschaften Salzburg herausgegebene hundert gesellschaftlicher Umbrüche bis 1939

uch die verschiedenen Eingriffe beziehungs-Dissertation bringt nal iner überaus 11-
teressanten Zusammenstellung sowohl die Kir- welse Eingriffsversuche des Staates aufgezeigt,
chenrechtlichen w1e staatlıchen Regelungen für VOT allem hinsichtlich der unmittelbaren Konse-

Österreich als auch eine exemplarisch UCNZEN die seelsorgliche ”rax1s.
kon|\!  sierte Behandlung ür Kärnten. el Nach einleitenden emerkungen werden somuit
wird rinnerung gebracht, Was PS denn heißen zunächst „die ursprünglichen Einkommensquellen
würde, „zZu VOTLT 1939 üblichen 5System der Kir- des Seelsorgeklerus” (16—99) dargestellt, wobei die
chenfinanzierung zurückzukehren“”, WI1Ie dies allgemeinen vermögensrechtlichen eS;  un-
legentlich geforde! wurde Schuppich). SCH bereits eine erste Konkretisierung erfahren
Der vermögensrechtliche Bereich umfa{fist jedoch bezug auf die unterschiedliche anzielle Aus-
eine derart omplexe 1e! VON Fragestellun- gangslage der nach der josephinischen Säkula-
gCN, da{fß für die utorın bald klar wurde: Nur rısıerung des Benediktinerstiftes Arnoldstein
eine Beschränkung auf ınen (wesentlichen) Teil- 1783 kaum noch mıiıt Stammkapital ausgestat-
bereich, nämlich die Klerikerbesoldung, erlaubt Inkorporationspfarre Arnoldstein und der
eiıne effiziente und übersichtliche Darstellung bis Jahrhundert zurückreichenden, wohl-
der Thematik. Diese Selbstbeschränkung wird bepfründeten Urpfarre Treffen. el kommen
durch präzise Begriffsklärungen SOWIl1e durch zunächst die Veränderungen der ene‘:  1al-
klare 7 u- und Einordnungen den jeweiligen einkünfte (ohne die Zuschüsse den Reli-
legistischen Kontext voll aufgewogen. Darüber gionsfondsvermögen) ZUX Sprache, wobei die
hinaus ist die materialreiche Untersuchung Grundentlastung 1848 /49 eine wesentliche
durch die sorgfältig gewählten Beispiele okaler Zäsur brachte mıit dem Bedeutungswechsel VO]

Auswirkungen der Gesetzesentwicklung anhand Grundvermögen Kapitalertrag, der oft LUr

historischer Dokumente (und Fotos) der beiden durch eine ausgeklügelte Stolgebühren- und
Pfarren Oldstein und Treffen sehr anschau- MeßSstipendienordnung überbrückt werden

el werden jensel ıner rein eechtlichen onnte. ınem eigenen Kapitel werden dann
„die Religionsfonds als finanzitelle Grundlage derErläuterung der ‚esetze auch die Folgen der

Wirtschaftskrisen, der Inflationsperioden (zum gesetzlich vorgeschriebenen ONZrua” 100131
Beispiel Einbußen durch den Verfall der aats- Kontext der sStaa!  en Aufsichtsgesetzgebung
obligationen) oder des Wechsels von der Agrar- beschrieben, denn „das jel Kaiser Joseph wWar
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die Abhängigkeit der TC| VO aa und Stiftungsnachweise, Kongruanovelle 1921,
und eiıne VO! aa ausgehende eiorm der etc.) abgeschlossen. Ein Orts- und Personenregi-
kirchlichen Zustände“” Neben der Auf- ster ist VOIL allem für den lokalhistorisch nteres-
ebung ller ‚für die elsorge entbehrlichen‘ sıerten eine wertvolle Ergänzung.
Klöster kam dabei uch jener Pfarregulie- 1NZ Severin Lederhilger

die für Je 700 eelen eıne Kirche plante, und
die eute oft die Relevanz der Statistik ‚unbesetz-
ter‘ 'arren twas verzerrt. Die Religionsfonds,
die VOUIL Staatsbeamten nicht ımmer besonders EBENSBILDE
vorteilhaft verwaltet wurden, mußften die erfor-
derliche Mindestbesoldung (Congrua der katho- RATZINGER KARDINAL, Aus mMel-
lischen Geistlichkeit sicherstellen, wofür schon
bald Zuschüsse VO)]  3 staatlicher wWwI1e IC.  er

Leben rinnerungen — Deutsche
Verlags-Anstalt, Stuttgart 1998 (191 muıit Abb.)

elte nötig wurden. Dies wird noch deutlicher Geb 36,-/5 263,- sSHEr 26,-.
anhand der „Gebarung des Kärntner Religions- Der Autobiographie ıner für eologie und
fonds” 132-140) und der rechts- und sozijalhisto- Kirche mafgeblichen Persönlichkeit ist das
rischen Ausführungen über die Unzulänglichkeit teresse gewiß, umal der Kardıinal senn en
der Dotatıon der er Rahmen der „Con bis ZuUur Bischofsweihe 1m Dom ünchen, dem
gruagesetzgebung” bis Z.U Konkordat 933/34 Begiınn seines gegenwärtigen Lebensweges, uch
— Bekanntlich hat rst das Kirchenbei- sprachlich hervorragend erzählt. Die italienische
tragsgesetz 1939 die Pflicht der Religionsfonds, Ausgabe erschien 1997 unter dem Titel „La mıa
ZU Sach- und Personalaufwand der Kirche ita'  D ınem Mailänder Verlag.
beizutragen, für aufgehoben erklärt, worautfhin Geboren und aufgewachsen ist der utor 1mM
das Vermögen schließlich eingezogen wurde. alten keltisch-römischen Kulturland des Inn-
Was davon nach dem e.  jeg noch übrig- Salzach-Dreiecks. Der Kriegsdienst Wäal VO:
geblieben WAar, gng schlieflich das Eigentum Jahrgang her unausweichlich: Luftwaffenhelfer,
der Religionsfonds-Treuhandstelle über und ist Reichsarbeitsdienst (mit seliner Pseudo-dSpaten-Grundlage für die derzeitigen estzahlungen liturgie), Soldat, Kriegsgefangener, Juni 1945
seltens des Öösterreichischen Staates die Kirche entlassen.
als „datio solutum“ unter Bedachtnahme auf Der innere Weg Zzu riestertum wird ‚her
Art. StEV 1950 lebensgeschichtlichen Fakten faßbar: der famı-
owohl die „Anspruchsvoraussetzungen und die liären Einbindung das tiefgläubige Elternhaus,
jeweilige Höhe der gesetzlichen Congrua” (  A in der Knabenseminarszeit Iraunstein, ım Fın-
SOWl1e „die Congruafassionen” (203- 222), das heißt trıtt Priesterseminar Freising und 1Ns eorgl-
die pfarrlichen Pfründenerträgnisbekenntnisse München: der eıt „innerer Wege“ und
mıt llen Einkünften und Ausgaben, welisen dar- „großer erlittener Entscheidungen”“ (67)
auf hin, da{fs die staatliche Entlohnungsabhän- Nach der Priesterweihe 1951 und der Münchener
gigkeit auf einem staatskirchlichen rınz1ıp Kaplanszeit, nach der Lehrtätigkeit Freisin-
basierte, wonach die IC zZzu ınem „Werkzeug SCI Priesterseminar, nach der Promotion 1955
werden“ sollte, welches „Uur ZUTXC Verwirkli- und Habilitation über die Geschichtstheologie
chung staatlicher Interessen“ muittels „staatsge- des Hl Bonaventura 1957/ (die erste Einreichung
fälligen Dienern“ einsetzen wollte 223) Dem- der Schrift wWaäar VO)]  3 Schmaus zurückgewiesen
gegenüber bringt nach Ansicht der Autorin das worden) folgten die Berufungen Fach Funda-
gegenwärtige Finanziıerungssystem durch die mentaltheologie nach Bonn 1959, Zu Konzils-
Einhebung VO'  - Kirchenbeiträgen (die schon perıtus 1962, Fach ogma nach unster

StG! 1867 ermöglicht, ber rst 1939 1963, nach Tübingen 1966, cdie neugegründete
staatlich verfügt wurde), „die völlige Freiheit Universität Regensburg 1969, die Internatio0-
un! Unabhängigkeit der Kirche VO| :aa: ZU1 nale Päpstliche Theologenkommission. Es ergab
Ausdruck”, die el als unabhängige Partner sich eine Fülle prägender Begegnungen, ber
wahrnehmen äflßt 225) amıt stutz:; die 'erf. die
Position der Öösterreichischen Bischöfe, die trotz

auch Entfremdungen: arl ahner und Ratzın-
CI lebten theologisch „auf wel verschiedenen

der Omentan angespannten Lage (mangels Planeten“”
überzeugender Alternativen) VO] derzeitigen Der „Quello: theologischer Positionen atzın-
System nicht abgehen möchten. BCIS dürfte Se1IN: die tiefe Einbindung des 'ern-
Der gut lesbare und informative Band wird hauses den Glauben und das en der Kir-
durch eın Glossar, eın Abkürzungs- und Liıtera- che und des irchenjahres SOWI1e die
turverzeichnis SOWIeEe ınen dokumentarischen Ablehnung des die Kirche ekämpfenden
Anhang (pfarrliche Chroniken, Stolordnungen Kegimes; der Ministrantendienst; das Hinein-


